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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation: 
Teilrevision der Signalisationsverordnung) zur Übernahme der wichtigsten Inhalte 
bestimmter technischer Normen in das Signalisationsrecht des Bundes; Teilrevi-
sion der Verkehrszulassungsverordnung betreffend den Kurs über Verkehrskunde; 
Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 7. Juni 2024 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Teilrevision der 
Signalisationsverordnung (SR 741.21) zur Übernahme der wichtigsten Inhalte bestimmter 
technischer Normen in das Signalisationsrecht des Bundes sowie zur Teilrevision der Ver-
kehrszulassungsverordnung (SR 741.51) betreffend den Kurs über Verkehrskunde ein. 
Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Wir sind mit den beabsichtigten Anpassungen im Grundsatz einverstanden. Zu einzelnen 
Bestimmungen erscheinen uns Präzisierungen bzw. Anpassungen angezeigt. Bitte ent-
nehmen Sie unsere Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen den diesem Schreiben 
angehängten Fragebögen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung  

 
Susanne Hartmann Dr.  Benedikt  van Spyk 
Präsidentin Staatssekretär 

Beilage: 
Fragebögen zur Vernehmlassungsvorlage 
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Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
signalisationsverordnung@astra.admin.ch 
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für 
Confderation suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Confederazione  Svizzera 
Confederaziun svizra 

Q402-0890 

Fragebogen zur Vernehmlassung 

Teilrevision der Signalisationsverordnung zur Übernahme der wichtigsten 
Inhalte bestimmter technischer Normen in das Signalisationsrecht des 
Bundes; 

Neue Verordnung des UVEK über die Wegweisung bei Anschlüssen und 
Verzweigungen auf Autobahnen und Autostrassen; 

Neue Verordnung des UVEK über die besonderen Markierungen; 

Änderung der Ordnungsbussenverordnung 

Stellungnahme eingereicht durch: 

El Kanton 2 Verband 2 Organisation 3 Weitere interessierte Kreise 

Absender: 
Regierung des Kantons St.Gallen 

Regierungsgebäude 

9001 St.Gallen 

Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Version bis am 
30.09.2024 an folgende E-Mail-Adresse: signalisationsverordnungeastra.admin.ch  



Fragen 

Teilrevision der Signalisationsverordnung (SSV): 

1. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Umsetzung des Systemwechsels von für 
rechtsverbindlich erklärten technischen Normen (direkte Verweisung) hin zur 
Beachtung von Wissenschaft, Technik und Erfahrung (indirekte Verweisung) 
grundsätzlich einverstanden? 

Z JA 3 NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

2. Sind Sie mit den Anträgen des BAZL einverstanden, die Gefahrensignale «Flug-
zeuge» (1.28) und «Helikopter» (1.29) in die SSV aufzunehmen (Art. 14 Abs. 2 
und 3 E-SSV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

3. Sind Sie damit einverstanden, dass die in der Wegweisung verwendbaren Sym-
bole in einem neuen Absatz geregelt und die Symbole der touristischen Signali-
sation und des Langsamverkehrs in Anhang 2 Ziffer 5 übernommen werden 
(Art. 49 Abs. 2bis E-SSV)? 

Z JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Artikel 51 Absatz 3 und Artikel 52 Absatz 7 
SSV aufgehoben werden? 

Z JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

5. Sind Sie damit einverstanden, dass die Ziele, die auf Vorwegweisern angegeben 
werden dürfen, künftig in einem neuen Absatz geregelt und um zwei weitere 
Ziele (Ziele für Fahrräder, touristische Ziele) ergänzt werden (Art. 52 Abs.  'ibis  E-
SSV)? 
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E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Es sollte sichergestellt werden, dass die Lesbarkeit der Signale nicht durch eine «Über-

 

information» gemindert wird. 

6. Sind Sie mit der neuen Regelung des Signals «Campingplatz» und mit der 
neuen Möglichkeit, anstelle des Symbols «Wohnanhänger» (5.27) das Symbol 
«Wohnmotorwagen» (5.28) verwenden zu können, einverstanden (Art. 54 Abs. 
3, Art. 62 Abs. 1 und 2 sowie Art. 115 Abs. 3 E-SSV)? 

is  JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

7. Sind Sie damit einverstanden, dass das Signal «Hotelwegweiser» in die SSV 
aufgenommen wird (Art. 54 Abs. 9 E-SSV; Vermassung in Anhang 1; neue Ab-
bildung 4.49.1)? 

ZI JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Der Begriff Hotel umfasst vorhandene Betten, folglich ist das Piktogramm nicht notwen-

 

dig. 

8. Sind Sie mit den Anpassungen in Artikel 54a SSV betreffend die Wegweisung 
für Fahrräder und fahrzeugähnliche Geräte, mit der Vermassung der Signale in 
Anhang 1 sowie mit den neuen Abbildungen 4.50.1 - 4.51.4 einverstanden? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die Bestimmung soll nicht für alle Motorfahrräder gelten, sondern nur für E-Bikes. 

Dass im Bereich Mountainbikes (MTB) gegenüber Fussgängern Vorsicht geboten ist, 
wird begrüsst. Dies müsste auch im Bereich Veloverkehr der Fall sein, wenn E-Bikes 
und Fussgänger auf derselben Fläche geführt werden. Grundsätzlich ist dies allgemein 
gültig und nicht nur auf das Signal bezogen. Entsprechend müsste dieser Hinweis in der 
VRV ergänzt werden. 

9. Sind Sie mit dem neuen Artikel 54b E-SSV betreffend die Wegweisung auf Fuss-
und Wanderwegen, mit der Vermassung der Signale in Anhang 1 sowie mit den 
neuen Abbildungen 4.52.1 - 4.52.6 einverstanden? 

JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 
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Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Bei Art. 54b Abs. 2 Bst. a fehlt der Hinweis, dass bei Bergwanderwegen die Farben 
weiss-rot-weiss angebracht werden. 

Art. 54b Abs. 2 ist mit einem weiteren Bst. zu versehen, der es offiziell erlaubt, Pikto-
gramme anzubringen (Bahnhof, Seilbahn, Schiff usw.). Wenn schon Nummern und Na-
men von SchweizMobil speziell erwähnt werden, sollten auch Piktogramme erwähnt 
werden. 

10.Sind Sie mit dem neuen Artikel 54c E-SSV betreffend die touristische Signalisa-
tion auf Haupt- und Nebenstrassen, mit der Vermassung der Signale in Anhang 
1 sowie mit den neuen Abbildungen 4.52.7 - 4.52.9 einverstanden? 
E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 

betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

11.Sind Sie mit den Anpassungen in Artikel 56 SSV betreffend die Nummerierung 
der Strassen, Anschlüsse und Verzweigungen einverstanden? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

12.Sind Sie damit einverstanden, dass das Signal «Anzeige des Fahrstreifenver-
laufs bei Baustellen» in die SSV aufgenommen, die Abbildung 4.77 angepasst 
und eine neue Abbildung 4.77.3 eingeführt werden (Art. 59 Abs. 2b's E-SSV)? 

E] JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

13.Sind Sie damit einverstanden, dass das Signal «Tankstelle mit alternativem 
Treibstoff» und die zulässigen Abkürzungen der alternativen Treibstoffe (CNG, 
EV, H2 und LPG) in die SSV aufgenommen werden (Art. 62 Abs. 1 und 5 E-SSV; 
neue Abbildung 4.84.1)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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14.Sind Sie damit einverstanden, dass das Signal «Telefon» durch das Signal «Not-
ruf-Telefon» ersetzt wird (Art. 62 Abs. 1 und 3 E-SSV; neue Abbildung 4.81)? 

IE JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

15.Sind Sie mit den Anpassungen in Artikel 72 SSV betreffend Grundsätze zur Mar-
kierung einverstanden (Art. 72 Abs. 1 ter,  1 quater, 3 und 5 E-SSV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

16.Sind Sie damit einverstanden, dass Artikel 72a Absatz 1 SSV betreffend die tak-
til-visuelle Markierungen neu formuliert und Absatz 2 neu gegliedert sowie mit 
den neuen Abbildungen 6.30 — 6.34 ergänzt wird (Art. 72a Abs. 1 und 2 E-SSV)? 

IZ] JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

17.Sind Sie mit dem neuen Artikel 72b E-SSV betreffend die Unterflurleuchten ein-
verstanden? 

❑ JA E NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Der Wortlaut ist u.E. insofern anzupassen, als die Verwendung und die in Anwendung 
kommenden Lichtfarben zu definieren sind. 

Es wird grundsätzlich in Frage gestellt, ob dies für Fahrzeuglenkende verständlich ist, 
wenn sowohl Leitlinien als auch Unterflurleuchten vorhanden sind. 

18. Sind Sie mit dem neuen Artikel 73 Absatz 1 bis  E-SSV betreffend die Mindestlän-
gen von Sicherheitslinien einverstanden? 

JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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19.Sind Sie mit dem neuen Art. 74 Abs. 1 bls  E-SSV betreffend die Fahrstreifenun-
terteilung einverstanden? 

IZI JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

20.Sind Sie damit einverstanden, dass Abweislinien in die SSV aufgenommen wer-
den (Art. 76 Abs. 1 bis  E-SSV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

21.Sind Sie damit einverstanden, dass die in Artikel 79 Absatz 3 SSV geregelte 
Markierung «doppelte Querlinie» mit einer neuen Abbildung 6.24 ergänzt wird 
(Art. 79 Abs. 3 E-SSV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

22.Sind Sie mit den Anpassungen in Artikel 80 SSV betreffend die Kennzeichnung 
von Baustellen, der Vermassung der temporären Leiteinrichtungen in Anhang 1 
sowie den neuen Abbildungen 7.01 — 7.04 einverstanden? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

23.Sind Sie mit den Anpassungen in Artikel 82 SSV betreffend die dauerhaften Lei-
teinrichtungen, deren Vermassung in Anhang 1 sowie mit den neuen Abbildun-
gen 7.05 — 7.09 einverstanden? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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24. Sind Sie mit den Anpassungen in den Artikeln 86 und 87 SSV betreffend die 
Benennung von Anschlüssen und Verzweigungen auf Autobahnen und Auto-
strassen sowie betreffend die zweisprachige Bezeichnung von Anschlüssen und 
Verzweigungen einverstanden (Art. 86 Abs. 5, 8 und 9 sowie Art. 87 Abs. 6 E-
SSV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

25.Sind Sie mit dem neuen Artikel 89 E-SSV betreffend die Kennzeichnung von 
Raststätten und Rastplätzen einverstanden? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

26.Sind Sie mit dem neuen Anwendungsbereich des Signals «Radio-Verkehrsinfor-
mation» (Art. 89a Abs. 2 E-SSV) und mit der neuen Abbildung 4.90 einverstan-
den? 

JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

27.Sind Sie mit dem neuen Artikel 89b E-SSV betreffend die touristische Signalisa-
tion auf Autobahnen und Autostrassen sowie den neuen Abbildungen 4.74.1 und 
4.74.2 einverstanden? 

JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

28.Sind Sie damit einverstanden, dass der Grundsatz, wonach bei Nebenanlagen 
und auf Rastplätzen die Markierungen für Haupt- und Nebenstrassen zu ver-
wenden sind, in die SSV aufgenommen wird (Art. 90 Abs. 5 E-SSV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 
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Bemerkungen / Änderungsantrag: 

29.Sind Sie damit einverstanden, dass die Markierung «Notfallspur» in die SSV 
aufgenommen wird (Art. 90 Abs. 6 E-SSV; neue Abbildung 6.35)? 

El JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

30.Sind Sie damit einverstanden, dass Artikel 101 Absatz 1 SSV aufgehoben wird? 

❑ JA E NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Der Inhalt dieser Bestimmung ist u.E. in der SSV beizubehalten, um nicht einen Frei-
pass für «Wunsch»-Signale und —Markierungen zu schaffen. Allenfalls wäre es zweck-
mässig, den Inhalt von Art. 101 Abs. 1 SSV in Art. 1 SSV zu aufzunehmen. 

31. Sind Sie mit den Anpassungen in Artikel 102 SSV betreffend die Ausgestaltung 
der Signale (Zwischenformat auf Autobahnen, Retroreflexion und Schriftart 
«ASTRA Frutiger») einverstanden (Art. 102 Abs. 2, 4 und 5 E-SSV)? 

• JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

32. Sind Sie mit der Anpassung in Artikel 103 Absatz 5 SSV betreffend die Signale 
auf Fahrzeugen einverstanden? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

33. Sind Sie mit dem neuen Artikel 103a E-SSV betreffend die weitergehenden An-
forderungen an die Signalisation und den Verweis auf die anerkannten Regeln 
der Technik einverstanden? 

® JA 2 NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 
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Bemerkungen / Änderungsantrag: 

34.Sind Sie mit dem neuen Artikel 104 Absatz  -ibis  E-SSV betreffend die Wechsel-
anzeigetafeln einverstanden? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

35.Sind Sie damit einverstanden, dass Artikel 105 Absatz 2 SSV um den Begriff 
«Leiteinrichtungen» ergänzt wird? 

JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

36.Sind Sie mit der Streichung des Hinweises, wonach das UVEK technische Nor-
men als rechtsverbindlich erklären kann, einverstanden (Art. 115 Abs. 1 E-
SSV)? 
E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 

betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

37.Sind Sie damit einverstanden, dass das UVEK künftig Anhang 1 und Anhang 2 
Ziffer 5 SSV ändern kann (Art. 115 Abs. 1 bis  E-SSV)? 

El JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

38.Sind Sie damit einverstanden, dass Artikel 115a SSV aufgehoben wird? 

1>i] JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

9/12 



Bemerkungen / Änderungsantrag: 

39.Sind Sie mit der neuen Übergangsbestimmung einverstanden (Art. 117e E-
SSV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

40.Sind Sie mit den Anpassungen des Anhangs 1 einverstanden? 

IZ JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

41. Sind Sie mit den neuen bzw. angepassten Signalen, Symbolen und Markierun-
gen in Anhang 2 E-SSV, namentlich den Symbolen gemäss Ziffer 5, einverstan-
den? 

❑ JA El NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die Endetafel nach der geltenden  Ziff.  4.51.4 sollte weiterhin möglich sein. Insbe-
sondere beim MTB. Es sind keine Gründe ersichtlich, diese zu verbieten. 
Die «ergänzenden Angaben» sind teilweise so feingliedrig gestaltet, dass kaum 
eine Unterscheidung erkennbar ist (z.B.  Ziff.  5.34 / 5.34.1 / 5.34.2 / 5.34.3 / 5.41.1 / 
5.41.3). Der Ansatz «weniger ist mehr» wäre u.E. sinnvoller. Deutliche Symbole wie 
Fussball, Tennisschläger, Schlittschuh — wie heute verwendet — sollten bestehen 
bleiben. Diese sind zudem geschlechtsneutral. 

- Das bisherige Symbol mit Rucksack für MTB  (Ziff.  5.32) entspricht optisch mehr ei-
nem MTB als das in der Vorlage vorgesehene Symbol und beinhaltet zudem alle 
verschiedenen Nutzergruppen im Bereich MTB. Die Erkennbarkeit ist mit dem bis-
herigen Symbol mehr gegeben. 

- Es fehlen Ergänzungen zu Signalen, die sich landläufig eingespielt haben, wie z.B. 
Einkaufswagen (für Einkaufszentrum), Kreis mit Zentrum (für Zentrum) oder Auge 
(für Sehenswürdigkeit). 
Zudem stellt sich die Frage, ob die «ergänzenden Angaben», soweit im europäi-
schen Raum vorhanden, mit diesem abgeglichen worden sind, um die Wiederer-
kennbarkeit, insbesondere im grenznahen Bereich, sicherzustellen. 

Neue Verordnungen im Zuständigkeitsbereich des UVEK: 
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42. Sind Sie mit der neuen Verordnung des UVEK über die Wegweisung bei An-
schlüssen und Verzweigungen auf Autobahnen und Autostrassen einverstan-
den? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

43. Sind Sie mit der neuen Verordnung des UVEK über die besonderen Markierun-
gen einverstanden? 

❑ JA [E] NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
In der neuen Verordnung fehlen die Masse der besonderen Markierungen, wie sie in der 
Norm oder zu den übrigen Markierungen in den Anhängen vorhanden sind. Entspre-
chend müsste ein Anhang für die neue Verordnung geschaffen werden. 

Teilrevision der Ordnungsbussenverordnung (OBV) 

44.Sind Sie mit der Ergänzung des Anhangs 1 E-OBV bezüglich des unzulässigen 
Rechtsvorbeifahrens einverstanden  (Ziff.  314.4)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

Weitere Bemerkungen zum Änderungsprojekt: 

45.Haben Sie weitere Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Verordnungsände-
rungen? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Art. 72 Abs. 2 SSV sieht auch zukünftig vor, dass nur weisse Markierungen durch 
gelb-orange Markierungen oder Leitkörper vorübergehend in ihrer Lage verändert 
werden dürfen. Gemäss Wortlaut müsste folglich die Lage von gelben Markierun-
gen (Rad-, Bus-, Fussgängerstreifen usw.) bei Baustellen (ausschliesslich) durch 
gelbe Markierungen verändert werden. Bei kurz- oder mittelfristigen Baustellen ist 
es nicht praktikabel, dass die gelben Markierungen mit Farbe aufgetragen und im 
Anschluss wieder entfernt werden müssen. Es sollte die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass in solchen Fällen vorübergehend orange oder gelbe Markierungen 
angewendet werden können. 
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- Art. 86 Abs. 9 SSV: In der Bestimmung wäre festzuhalten, dass es sich bei den 
zweisprachigen Tafeln der Wegweisungen um Landessprachen handelt. 

- Anhang 1: Die Breite von 4,00 m bei Fussgängerstrasse soll als Standardmass bei-
behalten werden. Eine Breite von 3,00 m sollte, wie bis anhin, explizit als Aus-
nahme zugelassen werden. 

- Anhang 1: Der maximale Durchmesser von Inselpfosten sollte auf 30 oder sogar 40 
cm erhöht werden. Bei Schutzinseln für Fussgänger und Radfahrende mit einer 
Breite von z.B. 2,5 m ist eine lnselpfostenbreite von 20 cm massiv zu schmal. 
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für 
Confkil&ation suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Confederazione  Svizzera 
Confederaziun svizra 

Q402-0890 

Fragebogen zur Vernehmlassung 

Teilrevision der Verkehrszulassungsverordnung betreffend den Kurs über 
Verkehrskunde 

sowie zur 

Verordnung des ASTRA über den Kurs über Verkehrskunde (VKUV) 

Stellungnahme eingereicht durch: 

IE Kanton ❑ Verband ❑ Organisation ❑ Weitere interessierte Kreise 

Absender: 
Regierung des Kantons St.Gallen 

Regierungsgebäude 

9001 St.Gallen 

Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Version bis am 
30.09.2024 an folgende E-Mail-Adresse: siqnalisationsverordnungeastra.admin.ch  

RRB 2024/658 / Beilage 3 



Fragen 

Entwurf der Verkehrszulassungsverordnung (E-VZV): 

1. Sind Sie einverstanden, dass der Kurs über Verkehrskunde neu vor der Basis-
theorieprüfung absolviert werden muss (Art. 13 Abs. 1 ter  E-VZV)? 

[E] JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Damit die Themen der Verkehrskunde in den Fragekatalog der Theorieprüfung einflies-

 

sen können, ist der Besuch vor der Theorieprüfung erforderlich. 

2. Sind Sie einverstanden, dass der Kurs über Verkehrskunde neu frühestens 
sechs Monate vor Erreichen des Mindestalters besucht werden darf (Art. 18 Abs. 
2 E-VZV)? 

❑ JA E NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die zeitliche Dauer vom Besuch des Kurses über die Verkehrskunde (VKU) bis zum Er-
werb des Führerausweises wird unter Umständen sehr lange. Im Speziellen bei Perso-
nen, die den Lernfahrausweis der Kategorie Al bestellen und keine praktische Führer-
prüfung ablegen, und bei Personen, die einen zweiten Lernfahrausweis bestellen. Der 
Nutzen für die Verkehrssicherheit dürfte gering ausfallen, der administrative Aufwand 
der Strassenverkehrsämter hingegen gross. 

3. Sind Sie einverstanden, dass die Kantone im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht nach 
Artikel 24 der Fahrlehrerverordnung vom 28. September 2007 die Qualität des 
Kurses über Verkehrskunde sowie der Lehrmittel kontrollieren und diese Tätig-
keit an Dritte delegieren können (Art. 18 Abs. 6 E-VZV)? 

Z JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die Aufsicht sollte durch eine zentrale Stelle angegangen werden, z.B. L-Drive, BfU 
oder analog der obligatorischen Weiterbildung (CZV, 2Phasen, FL-WBK und ADR). 
Ebenso sollten die Lehrmittel zentral genehmigt werden, z.B. durch den L-Drive oder die 
asa. 
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4. Sind Sie einverstanden, dass die Inhalte des Kurses über Verkehrskunde neu 
Bestandteil des Prüfungsstoffes der Basistheorieprüfung bilden und somit an der 
Basistheorieprüfung abgefragt werden können (Art 13 Abs. 1 VZV i.V.m Anhang 
11 E-VZV)? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

Entwurf der Verordnung des ASTRA über den Kurs über Verkehrskunde (VKUV): 

5. Sind Sie mit den Inhalten des Kurses über Verkehrskunde einverstanden, ins-
besondere, dass neu das Thema Fahrerassistenz- und Automatisierungssys-
teme (FAS) im Kurs über Verkehrskunde integriert wird (Anhang E-VKUV)? 
E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 

betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 

Weitere Bemerkungen zu den Änderungsprojekten: 

6. Haben Sie weitere Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Verordnungsände-
rungen? 

E JA ❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

Bemerkungen / Änderungsantrag: 
Die gewünschte Anpassung, den VKU vor der Theorieprüfung zu absolvieren, generiert 
sehr grosse Anpassungen in den Systemen der Strassenverkehrsämter (Carl und 
VKU/PGS  by Sari).  Speziell für die Abteilung Verkehrszulassung könnte ein massiver 
Mehraufwand entstehen, ausser die Erstellung der Zulassungskarte für die Theorie wird 
auf irgendeine Art in Cari automatisiert erstellt und versendet (analog FAP to FAK). 
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